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Politisch attraktiv
Die ökonomische Theorie der Bürokratie
und ihre Anwendung auf Hochschulen

K
lagen über zunehmende Büro-
kratie und Regulierungen sind
weit verbreitet und auch an

Hochschulen nicht neu. Viele Kollegin-
nen und Kollegen haben – wohl nicht
ganz zu Unrecht – den Eindruck, dass
Verwaltungstätigkeiten und Dokumen-
tationspflichten immer weiter zuneh-
men und sie von dem abhalten, was sie
eigentlich gern tun: forschen und
lehren. Die Gründe für diese Entwick-
lung sind vielfältig:

Erstens führt die „Entde-
ckung“ neuer Probleme bzw.
eine neue Bewusstseinslage
für bestimmte Probleme oft-
mals zu einem Mehr an Re-
gulierung und Dokumentati-
on. Regulierungen erscheinen
aus politischer Sicht oftmals verhältnis-
mäßig günstig, da die Kosten von Regu-
lierung nicht direkt in öffentlichen
Haushalten abgebildet werden, sondern
von den Betroffenen – etwa in Form ih-
rer Zeit – getragen werden. Eine neue
Aufgabe an jemanden zu übertragen
oder neue Dokumentationspflichten
aufzuerlegen, kostet scheinbar nichts.
Jedenfalls sind damit in der Regel keine

neuen Zahlungsflüsse verbunden, d.h.
durch Regulierungen entstehen für die
öffentlichen Haushalte keine direkt ab-
lesbaren Kosten bei der Lösung ver-
meintlicher oder tatsächlicher Probleme.
Das macht Regulierungseingriffe poli-
tisch attraktiv: Man kann etwas „Gutes“
tun, hat aber selbst keine offensichtli-
chen Kosten.

Zweitens besteht eine systematische
Asymmetrie dahingehend, dass bei
„neuen“ Problemen oftmals Handlungs-

bedarf festgestellt und recht schnell
neue Vorschriften erlassen werden. So-
fern Probleme aber aufhören zu existie-
ren, ist der dann deregulierende Hand-
lungsbedarf jedoch weitaus weniger
sichtbar. Es gibt dafür oftmals keinen
Impuls, sodass überflüssig gewordene
Regulierung fortbesteht. Die bekannte
Begründung, „das habe man schon im-
mer so gemacht“, steht symbolisch für
dieses Problem.

Drittens suggeriert die politische
Ökonomie der Bürokratie, dass auch
Bürokraten – also die Verwaltung –
nicht unbedingt Interesse am Wegfall
von Vorschriften und damit am Abbau
von Tätigkeitsgebieten haben. Im Ge-
genteil haben Bürokratien – ganz allge-
mein ausgedrückt – oft eigene Wachs-
tumsanreize. Welche Behörde oder In-
stitution, welches Ministerium beantragt
jemals einen kleineren Etat oder weni-

ger Planstellen als vorher? Es gibt im
Grunde prinzipiell eine Richtung: Mehr
Stellen, mehr Budget. Hierbei kann
festgestellt werden, dass aus dem Ver-
waltungsapparat, in dem eigentlich Ex-
pertenwissen vorhanden sein sollte, re-
gelmäßig keine Deregulierungsimpulse
zu erwarten sind, da Deregulierung mit
einem Stellenabbau einhergehen kann. 

Risikoaversion und mangelnde
Digitalisierung

Das eigentliche Problem der Überregu-
lierung – auch an Universitäten – be-
steht keineswegs immer auf Ebene der
materiellen Regelungen, sondern liegt
oftmals auch im Verwaltungsvollzug

durch die Exekutive. Proble-
matisch erscheint hier beson-
ders, dass viele Verwaltungen
durch eine hohe Risikoaver-
sion geprägt sind. Die Be-
fürchtung, etwas falsch zu
machen und dafür verant-

wortlich zu sein, führt tendenziell eher
zu einer Praxis der übermäßigen Regu-
lierung oder gar Untersagung als zu ei-
ner Praxis des Ermöglichens. Anders
ausgedrückt wird aus der Befürchtung,
etwas falsch zu machen, Dokumentati-
onspflichten zu verletzen oder gar
strafrechtlichen Konsequenzen ausge-
setzt zu sein, ein übermäßig restriktiver
Ansatz verfolgt. Juristische Konsequen-
zen drohen eher bei einer fehlerhaften
Genehmigung als bei einer fehlerhaften
Untersagung. Diese Asymmetrie erhöht
die Risikoaversion. 

Schließlich ist auch die mangelnde
Digitalisierung der Verwaltung oft hin-
derlich für zügige und sachgerechte
Entscheidungen. Hier spielt das gesamte
Thema der Verwaltungsmodernisierung
eine erhebliche Rolle, bei der Deutsch-
land gerade im EU-Vergleich erhebli-
chen Nachholbedarf hat.

                      |  J U S T U S  H A U C A P  |  Regulierungen bzw. Verwaltungs -
vorschriften sind in der Regel schneller in der Welt als wieder aus der Welt, wenn
sie nicht mehr gebraucht werden. Das betrifft auch die Hochschulen. Was beför-
dert den Drang nach Regulierung und was sind die Folgen?
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»Problematisch erscheint besonders,
dass viele Verwaltungen durch eine
hohe Risikoaversion geprägt sind.«
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Aus persönlichen Erfahrungen schei-
nen mir die beiden zuletzt genannten
Probleme – Risikoaversion und man-
gelnde Digitalisierung – gleichwohl die
bedeutendsten Probleme, die zu einem
Wachsen der Regulierung führen. Aller-
dings ist auch das mangelnde Bewusst-
sein für externe Kosten – also Kosten,
die man bei anderen verursacht – rele-
vant für das Anwachsen der Bürokratie
an deutschen Hochschulen.

Beispiele: Studiengang-Akkre-
ditierungen und Datenschutz

Nehmen wir als Beispiel die wohl von
nur wenigen Kolleginnen und Kollegen
wirklich geschätzte Akkreditierung von
Studiengängen. Diese sind für alle Be-
teiligten mit einem relativ hohen Auf-
wand verbunden. Ob allerdings dadurch
letztlich auch die Qualität des Studiums
oder der Studienerfolg systematisch
merklich gestiegen ist, bleibt unklar.

Meines Wissens gibt es keine systemati-
sche, empirische Evaluation der Akkre-
ditierungsverfahren selbst, welche ver-
sucht zu ermitteln, ob diese auch den
Studienerfolg merklich erhöhen. Neue
Regeln aufgrund neu identifizierter Pro-
blemlagen scheint es jedoch laufend zu
geben. Was vor fünf Jahren noch un-
problematisch war, ist heute nicht mehr
möglich – diese Erfahrungen dürften
viele Kolleginnen und Kollegen schon
gemacht haben. Dass den Lehrenden
durch Regeländerungen immer wieder
Kosten (in Form von Zeit) aufgebürdet
werden, scheint kaum berücksichtigt zu
werden.

Ein anderes Beispiel sind Daten-
schutzbestimmungen. Vor Ort werden
Datenschutzbestimmungen an verschie-
denen Universitäten innerhalb dessel-
ben Bundeslandes und selbst an ver-
schiedenen Fakultäten durchaus unter-
schiedlich interpretiert, ganz zu schwei-
gen von den Unterschieden zwischen
Bundesländern. Die konkrete Auslegung
hängt letztlich stark von den konkreten
Personen ab, die die Position der jewei-
ligen Datenschutzbeauftragten beklei-
den. Nicht selten sind dies nicht unbe-
dingt Koryphäen des Datenschutzrechts,
sondern Menschen, die sich diese

Kenntnisse mehr oder minder nebenbei
angeeignet haben. Sind diese Personen
relativ risikoavers, so führt dies leicht
zu übermäßigen Einschränkungen etwa
in der empirischen Forschung in den
Sozialwissenschaften. Was an einer
Hochschule in einem Bundesland mög-
lich ist, mag an einer anderen Hoch-
schule im selben Bundesland nicht ge-
stattet werden. Der Aspekt, dass letzt-
lich oftmals risikoaverse Menschen mit
begrenzter Expertise Regulierungen vor
Ort implementieren und interpretieren,
bleibt oft unberücksichtigt, sodass Vor-
schriften zwar gut gemeint sein mögen.
Sofern sie aber zu restriktiv ausgelegt
werden, können sie leicht die Forschung
unnötig behindern.

Gründe für eine Politik der
Risikominimierung

Dass Verwaltungen an deutschen Hoch-
schulen tendenziell eher risikoavers

sind, ergibt sich
dabei aus den Ar-
beitsbedingungen
in der Verwaltung.
Relativ geringe Ge-
hälter bei sehr ho-
her Arbeitsplatzsi-
cherheit sind eher
für risikoaverse

Menschen attraktiv als für risikofreudi-
ge. Dass risikoaverse Individuen Ver-
waltungsvorschriften dann eher restrik-
tiv auslegen, um eben Risiken zu mini-
mieren, kann nicht überraschen. 

An allen Hochschulen, an denen
ich bisher tätig sein durfte, gab es den-
selben Witz, der mit Augenzwinkern
erzählt wird: Aus Sicht der Verwaltung
laufe an der Uni eigentlich alles sehr
gut, wenn nur die Studierenden und
Lehrenden nicht wären. Das ist natür-
lich ironisch gemeint, enthält aber auch
einen Funken Wahrheit. In den Ver-
waltungen wird nicht selten eher eine
Politik der Risikominimierung verfolgt,
auch weil in der Verwaltung eine Teil-
habe an den Erfolgen von Forschung
und Lehre fehlt. Für die Hochschulen
als Ganzes kann ein Fokus auf Risiko-
minimierung jedoch kontraproduktiv
sein, weil dann ein Abwägen von
Chancen und Risiken fehlt.

»Dass den Lehrenden durch Regelände-
rungen immer wieder Kosten (in Form
von Zeit) aufgebürdet werden, scheint
kaum berücksichtigt zu werden.«

Sie müssen auf Englisch schrei-
ben oder vortragen? Sie fragen 
sich, wie deutsche Wendungen, 
z.B. „aus Platzgründen muss ... 
aus geklammert werden” oder 
„…sei zunächst angemerkt, 
dass …“ korrekt und geschliffen 
ins Englische übertragen werden?  

Oder Sie suchen nach Formulie-
rungsalternativen? Das „Wörter-
buch der allgemeinen  
Wissenschaftssprache / Wörter, 
Wendungen und Mustertexte“ 
von Dirk Siepmann bietet Ihnen 
in komprimierter Form zahl-
reiche griffige und direkt um-
setzbare Beispiele.
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Fachdidak tik des Englischen an der 
Univer sität Osnabrück. Er verfügt  
über eine jahrzehnte lange Erfahrung 
in Fremdsprachen didaktik, Über-
setzungswissenschaft und Lexiko-
graphie.
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